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R om bedeutet „Mann“ in der Sprache der Roma, 
dem Romanes oder Romani. Roma wird in Euro-
pa als Oberbegriff verwendet. Es gibt Roma, Sinti, 

Manouche, Kale, Romanichels, Gypsies, Aschkali, Bal-
kan-Ägypter*innen und viele andere Gruppen und Unter-
gruppen. Untersuchungen der Sprache haben ergeben, 
dass die Roma aus Indien stammen und sich im Mittelal-
ter in Europa ansiedelten. Mit geschätzten zehn bis zwölf 
Millionen Menschen sind die Roma die bei Weitem größte 
ethnische Minderheit des Kontinents.

Bis heute haben sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen, 
wenn sie einen Aufenthaltstitel oder eine Staatsbürger-
schaft beantragen. Das Verhältnis der Mehrheitsgesell-
schaften gegenüber den Roma ist seit jeher von Ablehnung 
geprägt. Die Roma wurden in ihren Rechten beschränkt, 
zur Assimilation gezwungen oder verfolgt. Diese repressi-
ven Maßnahmen gipfelten im Völkermord des „Porajmos“ 
im Zweiten Weltkrieg, durch den etwa 500.000 Roma ihr 
Leben verloren.

Bis heute werden diesen – oft als „Zigeuner“ bezeich-
neten – Gruppen Eigenschaften zugeschrieben, die sie als 
von der Norm abweichend stigmatisieren. Der als Anti-
ziganismus bezeichnete Rassismus gegenüber den Roma 

findet seinen Ausdruck in Gewalt, Hassreden, Ausbeu-
tung und struktureller Diskriminierung. Er fußt, ähnlich 
wie der Antisemitismus, auf einer Ideologie der rassisti-
schen Überlegenheit. Dies gilt auch für die Balkanregion, 
wo ein Großteil der europäischen Roma lebt. 

Mit dem Niedergang der sozialistischen Staaten 
Ost- und Südosteuropas verschlechterte sich die bereits 
schwierige Situation der Roma dramatisch. Schon in den 
sozialistischen Staaten wurden die informellen Siedlun-
gen der Roma oft zerstört, sie wurden umgesiedelt oder 
vertrieben. Seit 1990 führen auch offene nationalistische 
und rassistische Ideologien dazu, dass sie bei der Arbeits-
suche, im Bildungs- und Gesundheitssystem diskrimi-
niert und benachteiligt werden. Armut und fehlende Do-
kumente führen dazu, dass mehr als die Hälfte der Roma 
in abgetrennten Siedlungen oft unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen leben müssen. 

Innerhalb Jugoslawiens hatten die Roma häufig den 
Wohnort gewechselt und tauchten nicht in den Melde- 
und Geburtsregistern auf. Nach dem Zerfall des Staates in 
mehrere neue Republiken waren viele plötzlich mit dem 
Problem ihrer Staatenlosigkeit konfrontiert. Dies betraf 
auch die Roma, die im westeuropäischen Ausland lebten 
und nun de facto zu Staatenlosen wurden. Bis heute ha-

ROMA

GANZ AM RAND

Längst unterscheidet sich die Mobilität der 
Roma kaum noch von der ihrer Umgebungskulturen. 

Doch Mythen davon halten sich bis heute 

Keine Volksgruppe Europas ist so 
marginalisiert wie die der Roma. Der Zerfall  
der sozialistischen Länder ergab ein  
weiteres Problem: fehlende Ausweispapiere. 

ANKUNFT AUS DER FERNE
Schematische Darstellung der 
Migration von Roma mit frühesten 
schriftlichen Belegen
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Seit mindestens 600 Jahren leben Roma in Europa. 
Ursprünglich kamen sie aus Indien, von wo sie mehrere 
Jahrhunderte lang und in mehreren Schüben nach Westen 
wanderten. Ihre Migration ist noch weniger erforscht 
als die Repression, auf die die Roma vielerorts stießen. 

heutiger Gebietsstand

250 km
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ben sie Probleme wegen ihres Aufenthaltsstatus – auch, 
wenn sie ihre Staatsbürgerschaft neu beantragen wollen 
und die Behörden ihnen beispielsweise nicht helfen, die 
nötigen Dokumente zu beschaffen.

Roma aus Jugoslawien waren als diskriminierte Min-
derheit den gesellschaftlichen Umwälzungen und Kriegen 
in der Region besonders schutzlos ausgesetzt. Die Roma, 
die im Bosnienkrieg von 1992 bis 1995 fliehen konnten, 
verloren sowohl ihren Wohnort als auch ihre Staatsbür-
gerschaft. Auch den kriegerischen Auseinandersetzungen 
im Kosovo von 1998 bis 1999 fielen sie zum Opfer. Mehr 
als 100.000 Roma mussten fliehen, etwa 50.000 von ihnen 
beantragten Asyl in Deutschland, erhielten aber nur den 
Status der Duldung. 

Nach Kriegsende handelten Deutschland und ande-
re europäische Länder Rücknahmeabkommen mit den 
Balkanländern aus, um Menschen ohne ständige Auf-
enthaltsgenehmigung in der EU in ihre Herkunftsländer 
zurückschicken zu können. In der Folge wurden einige 
Zehntausend Roma nach Serbien, Kosovo und Nordma-
zedonien abgeschoben. Die Mehrheit versuchte, nach 
Deutschland zurückzukehren und wieder Asyl zu bean-
tragen. Dies war möglich, bis Deutschland die Balkanlän-
der 2014 und 2015 auf die „Liste der sicheren Herkunfts-
staaten“ setzte. Damit wurde unterstellt, dass dort keine 
generelle politische Verfolgung stattfindet. Dadurch wur-

de den Roma faktisch das Recht auf Asyl in den Ländern 
der EU genommen. Zudem können die in der EU leben-
den Roma jetzt leichter abgeschoben werden. Allein aus 
Deutschland wurden von 2015 bis 2019 mehr als 50.000 
Menschen, Roma und Nichtroma, in die Länder des West-
balkans abgeschoben. 

Roma, die in die Balkanländer abgeschoben werden, 
haben oft nur den Geflüchtetenstatus und besitzen keine 
gültigen oder nur unvollständige persönliche Dokumen-
te. In der Folge finden sie meist nur in den informellen 
Armutssiedlungen Unterkunft, was wiederum dazu 
führt, dass sie sich nicht mit einer Meldeadresse regist-
rieren lassen können. Auch wenn es verschiedene Pro-
gramme zur Integration und Inklusion von Roma gibt 
– wie etwa der EU-Rahmen für nationale Strategien zur 
Integration der Roma bis 2020 aus dem Jahr 2011 –, hat 
sich die Situation der Roma in den Balkanländern nicht 
entscheidend verbessert. Stattdessen führen der Aufstieg 
der neuen Rechten in den europäischen Ländern und die 
damit einhergehende Verbreitung von Hass auf Geflüch-
tete und Muslim*innen dazu, dass Roma in ganz Europa 
wieder in Angst leben müssen. 

Die Geburt von Kindern in Armut und ohne 
offizielle Erfassung ist ein Scharnier, über das sich 

die Staatenlosigkeit von Roma vererben kann

DAS SCHWEIGEN DER GEBURTSREGISTER 
Staatenlosigkeit und undokumentierter Status 
von Roma in Ländern Mittel-, Südost- und Osteuropas 

Roma in Serbien ohne Personalausweis, 
in Prozent

Das Problem der 
Hausgeburten in 
Nordmazedonien

	2010
	2015
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Bulgarien

Tschechien

Von 7.166 Roma hatten 
2.767 keine vollständigen 
Personaldokumente; 
30 Prozent der Kinder 
von Einheimischen 
und 70 Prozent derer 
von Geflüchteten waren 
nicht im Geburtsregister 
erfasst (2008).

Kinder ohne Dokumente 
sind nicht erfasst. 

Mindestens 2.700 Roma (3,9 Prozent), 
die in serbischen Roma-Siedlungen 
lebten, drohte 2015 die Staatenlosigkeit.

aus Westeuropa 
zurückgekehrt

11 10

durchgängig in 
Serbien lebend 
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4

gesamt

11,7

5,2

aus dem Kosovo 
stammend

19
15 Armut, fehlende 

Dokumente der Mutter, 
keine Leistungen wie für 

Staatsbürger*innen

Hausgeburten, weil keine 
Krankenversicherung

Kinder bleiben 
unregistriert, drohende 

Staatenlosigkeit

aus Armut kein 
nachträglicher 

DNA-Test 

nächste Generation in 
Armut, undokumentiert, 

keine Leistungen wie 
für Staatsbürger*innen 

Ukraine

17 Prozent der mindestens 100.000 Roma 
seien undokumentiert, schätzt der Ombuds-
mann der ukrainischen Regierung (2015).25.000 Roma, ab 1945 aus der Slowakei 

geholt, konnten erst nach Protesten Staatsbür-
ger*innen des neuen Landes werden (1992). 

Rumänien

Viele der offiziell 300 Staaten-
losen sind Roma und können 
die Kosten ihrer Einbürgerung 
nicht aufbringen. Kinder ohne 
Dokumente sind nicht erfasst. 

Albanien 7.433 Personen bezeichneten sich bei der Volkszählung 2011 als 
staatenlos. Nach ethnischer Zugehörigkeit wurde nicht gefragt.

Montenegro

Nordmazedonien

Von 13.770 Roma hatten 6.514 Personen 
Probleme mit Dokumenten. 775 waren 
nicht im Geburtsregister erfasst (2008–11).

Serbien
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A ls sie ihre Unabhängigkeit im Jahr 1991 wiederer-
langt hatten, führten Lettland und Estland eine 
restriktive Politik ein, die die Staatsbürgerschaft 

nur denjenigen gewährte, die sie vor der sowjetischen 
Besetzung 1940 hatten, sowie deren Nachkommen. So 
wurde etwa einem Drittel der Bevölkerung dieser Län-
der, ehemaligen Bürger*innen der UdSSR, die Staatsbür-
gerschaft verweigert. Diese Politik betraf insbesondere 
Menschen russischer, belarussischer und ukrainischer 
Abstammung. Die neuen Regierungen gingen davon aus, 
dass die russischsprachigen Minderheiten die nationalen 
Identitäten und Sprachen bedrohten. So entstanden die 
„Nicht-Staatsangehörigen“ („nepilsoņi“ auf Lettisch) und 

„Personen mit unbestimmter Staatsbürgerschaft“ („koda-
kondsuseta isik“ auf Estnisch).

In den folgenden Jahren kritisierten internationale 
Institutionen – darunter die Vereinten Nationen, die Eu-
ropäische Union (EU), der Europarat sowie die Menschen-
rechtsorganisationen Helsinki Watch und Amnesty Inter-
national – diese Ausgrenzungen. Auf den wachsenden 
Druck hin erleichterten Lettland und Estland den Erwerb 
der Staatsbürgerschaft. Nun zielte der Einbürgerungspro-
zess in den beiden Ländern darauf ab, die neuen Staats-
bürger*innen in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren.

In Estland erwies sich dies als dynamischer und effekti-
ver als in Lettland. Die Zahl der Personen mit unbestimm-
ter Staatsbürgerschaft sank von 32 Prozent im Jahr 1992 auf 
5,7 Prozent im Jahr 2019; sie liegt derzeit bei rund 76.000. 
Lettland bürgerte seit 1995 fast 150.000 Menschen ein. 
Aber fast 240.000 Menschen, das entspricht 11 Prozent der 
Bevölkerung, sind nach wie vor Nicht-Staatsangehörige. 

In den vergangenen Jahren führte Estland Verfah-
ren ein, um die Zahl Nichteingebürgerter weiter zu re-
duzieren. Wer eine langfristige oder unbefristete Auf-
enthaltsgenehmigung hat und vor dem 1. Juli 1990 in 
Estland niedergelassen war oder geboren wurde, kann 
nun die Staatsbürgerschaft beantragen. Diese Perso-
nen müssen fließend Estnisch sprechen, eine legale 
Einkommensquelle sowie einen Wohnsitz in Estland 
nachweisen und ihre Loyalität gegenüber dem est-
nischen Staat belegen. Seit 2015 sind Personen über  
65 Jahren von der schriftlichen Sprachprüfung befreit. 
Alle nach 2016 in Estland geborenen Kinder, deren El-
tern seit mindestens fünf Jahren ihren ständigen Wohn-
sitz in Estland haben, erhalten automatisch die estnische 
Staatsbürgerschaft. 

Eine ähnliche Lösung wurde unlängst vom lettischen 
Parlament verabschiedet. Kinder, die das 15. Lebensjahr 
vollendet haben, können die Staatsbürgerschaft beantra-
gen, während Kinder unter dieser Altersgrenze zusammen 
mit ihren Eltern eingebürgert werden können. Auch hier 
gilt, dass Bewerber*innen fließend Lettisch sprechen, seit 
fünf Jahren ihren ständigen Wohnsitz im Land haben und 
über eine legale Einkommensquelle verfügen müssen. 

Nicht-Staatsangehörige in Lettland und Personen mit 
unbestimmter Staatsbürgerschaft in Estland genießen den 
gesetzlichen Schutz, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland 
haben und während sie im Ausland leben oder reisen. Sie 

BALTISCHE STAATEN

ZWEIFEL AN DER LOYALITÄT

Durch neue Arbeitsplätze in Fabriken und Verwaltung, 
besonders aber durch den Zuzug von Militärangehörigen 
änderte sich die ethnische Zusammensetzung schnell

Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland 
und Litauen waren zwischen den beiden 
Weltkriegen unabhängig, wurden aber 1940 
von der Sowjetunion annektiert. Nach der 
Auflösung der UdSSR begannen sie mit  
dem Wiederaufbau der Nationalstaaten und 
ihrer nationalen Identitäten. Dies erklärt  
ihre unterschiedlichen Strategien hinsichtlich 
der Staatsbürgerschaften. 

	estnisch
	 lettisch
	 litauisch

	russisch,
	 belarussisch,
	 ukrainisch

	sonstige

ANGST DER MEHRHEIT VOR DER MINDERHEIT
Selbst erklärte Abstammung bei den Volkzählungen 
in den baltischen Republiken der Zwischenkriegszeit 
und „Nationalität“ am Ende der Sowjetunion, in Prozent
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Estland

1934
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10,9

1989
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42,0

6,0

Lettland

1923*

83,9

2,7

13,4

1989

79,6

12,3

8,1

Litauen

*ohne Region Klaipe
.
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können Mitglieder zivilgesellschaftlicher Organisationen 
werden und haben das Recht auf visumfreies Reisen in-
nerhalb der EU. Trotz dieser Garantien gibt es Unterschie-
de in Bezug auf die politischen und wirtschaftlichen Rech-
te zwischen Bürger*innen und Nicht-Staatsangehörigen 
bzw. Personen mit unbestimmter Staatsbürgerschaft. Sie 
dürfen nicht wählen und sind nicht durch die nationale 
Minderheitengesetzgebung geschützt. Die Arbeit im öf-
fentlichen Dienst, zum Beispiel im Gerichtswesen, bei der 
Polizei oder der Armee ist ihnen nicht gestattet. Auch tech-
nische Berufe können sie nur eingeschränkt ergreifen.

Anders als Lettland und Estland entschied sich Litau-
en für eine liberale „Nullvariante“. Sie ermöglicht es den 
dort gemeldeten Personen, die Staatsbürgerschaft unab-
hängig von ihrer Herkunft, der Dauer ihres Aufenthalts 
oder ihren Sprachkenntnissen zu erhalten. Derzeit sind 
weniger als 0,1 Prozent der Menschen in Litauen staaten-
los. Die integrative Politik des Landes lässt sich durch drei 
Faktoren erklären: durch den historischen Mehrnationali-
tätscharakter des Staates, den relativ geringen Anteil der 
Minderheiten an der Bevölkerung nach der Wiedererlan-
gung der Unabhängigkeit sowie die Notwendigkeit, die 
Beziehungen zu den Nachbarn zu stabilisieren.

All das änderte sich jedoch mit dem Staatsbürger-
schaftsgesetz von 2002, das die Annahme der Staatsbürger-
schaft für Menschen ohne litauische Wurzeln einschränkte. 
Dies beeinflusste den Einbürgerungsprozess erheblich, ins-
besondere in Bezug auf Migrant*innen mit ehemals sow- 
jetischer Staatsbürgerschaft. Wie Estland erlaubt Litauen 
keine doppelte Staatsbürgerschaft, was bedeutet, dass jede 
andere zum Ausschluss von der litauischen führt. 

Im Gegensatz zur schnellen Erledigung des Problems 
in Litauen hat in Estland und Lettland der Nicht-Staats-
angehörigkeitsstatus die politische, wirtschaftliche und 
soziale Stellung der Menschen beeinträchtigt und ihrer 
sozialen Integration geschadet. Die allmähliche Liberali-
sierung hat den Zusammenhalt zwischen den verschiede-
nen Bevölkerungsgruppen zwar verbessert, insbesondere 
in Estland. Doch es gibt immer noch eine beträchtliche 
Anzahl von Nicht-Staatsangehörigen, die aufgrund vieler 
interner und externer Faktoren nicht zur Einbürgerung 
bereit sind. 

Auch ein Grund für den Rückgang: Nicht 
eingebürgerte Russ*innen, oft gegen die 

Unabhängigkeit eingestellt, sterben altersbedingt

NORDOSTEUROPAS FLICKENTEPPICH
Geografische Verteilung der russischsprachigen Bevölkerung in den drei 
baltischen Ländern, unterste Verwaltungsebene, 2011, in Prozent

Zahl der 
Nichteinge-
bürgerten 
zum 
Jahresende

Durch eine Gebietsreform in Estland erscheint die auf wenige Orte konzentrierte russischsprachige Besiedlung in der Fläche vergrößert. 
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	10 bis unter 30
	30 bis unter 50
	50 bis 80
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Russland

Polen

Belarus

Estland

Lettland

Litauen

Riga

Vilnius

Tallinn

Estland

82.585
80.314

77.877
75.599

Litauen

3.466
3.193

3.039
2.904

Lettland

242.736
233.571

224.844
216.851

	2016
	2017
	2018
	2019
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M indestens eine halbe Million Menschen in Eu-
ropa ist staatenlos. Die wahre Zahl dürfte höher 
liegen, wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, 

Menschen zu zählen, die „juristisch unsichtbar“ sind. Es 
gibt verschiedene Ursachen der Staatenlosigkeit in Euro-
pa, doch insgesamt ähneln sie denen in anderen Teilen 
der Welt. So hatte die Auflösung der Sowjetunion in den 
baltischen und osteuropäischen Staaten einen starken An-
stieg der Staatenlosigkeit zur Folge. Im ehemaligen Jugos-
lawien fielen einige Menschen durch die von den neuen 
Staatsbürgerschaftsgesetzen gelassenen Lücken. Obwohl 
es vielen Betroffenen seither gelungen ist, eine Staatsbür-
gerschaft zu erlangen, ist dies beispielsweise bei vielen 
Roma nach wie vor nicht der Fall.

In ganz Europa führen Diskriminierung, Rechtslücken 
und die Ausgrenzung von Minderheiten auch weiterhin 
dazu, dass Menschen staatenlos werden. In den vergange-
nen Jahren haben zudem viele Menschen aus Syrien, dem 
Irak und anderen Ländern Sicherheit in Europa gesucht. 
Daten der Europäischen Union (EU) zeigen, dass Tausende 
von Menschen mit „unbekannter“ oder keiner Nationalität 
in den vergangenen Jahren Asyl beantragt haben. 

Staatenlosigkeit ist kein neues Phänomen. Seit mindes-
tens einer Generation existiert ein international gültiges, 
rechtliches Rahmenwerk, das Staatenlosen Schutz garan-
tiert und klare Regeln festlegt, wie Staatenlosigkeit zu ver-

hindern ist. Alle Länder in Europa haben wenigstens einige 
dieser grundlegenden Standards unterzeichnet. Hätten sie 
diese Verpflichtungen tatsächlich vollständig in nationa-
les Recht umgesetzt, wäre die Staatenlosigkeit auf diesem 
Kontinent inzwischen kein Thema mehr. So vielverspre-
chend der Anfang war, so zögerlich sind jetzt die nächsten 
Schritte. Der politische Wille, dieses grundsätzlich lösbare 
Problem anzugehen, scheint geschwunden zu sein.

Im Jahr 2012 wurde das Europäische Netzwerk über 
Staatenlosigkeit (ENS) gegründet, um zivilgesellschaft-
liche Organisationen zu koordinieren und Reformen zu 
fordern. Das ENS arbeitet mit europäischen und inter-
nationalen Institutionen zusammen, um bei den Verant-
wortlichen das Bewusstsein zu stärken, dass es ein Recht 
auf Staatsbürgerschaft gibt. Der 2018 ins Leben gerufene 
„Staatenlosigkeits-Index“ verfolgt die Bemühungen euro-
päischer Länder. Er ermöglicht den länderübergreifenden 
Vergleich von Gesetzen, Politik und konkreten Maßnah-
men. Der Index kann überdies bei entsprechender Lob-
byarbeit herangezogen werden und staatlichen Stellen 
Instrumente an die Hand geben, um bessere Gesetze aus-
zuarbeiten. 

Es fällt jedoch auf, dass die Staatenlosen selbst allzu 
oft nicht Teil der Debatte sind. Oft ist es auch gar nicht 
leicht für all diejenigen, die sich mit dem Thema befas-
sen, mit den Staatenlosen in Kontakt zu treten. Denn die-
se lassen sich nicht in eindeutige Kategorien einordnen, 
sondern unterscheiden sich in Hinblick auf Geschlecht, 

EUROPA

SCHATTEN DER VIELFALT

Von Hunderttausenden bis zu einigen wenigen 
Staatenlosen reicht das Spektrum in 

Europa. Die Dunkelziffern kennt jedoch niemand

Der politische Wille, die Staatenlosigkeit  
in Europa zu beenden, lässt nach. Doch es  
gibt auch Fortschritte. Auffällig ist, dass  
über Staatenlose diskutiert wird, sie selbst  
aber kaum Gehör finden.

KEIN LAND AUF NULL
Registrierte Staatenlose in den Ländern Europas, Ende 2019
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Ohne Malta, Zypern und die Türkei. Lettland: alle Gruppen Staatenlose. Serbien: mit Kosovo.
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Alter, sexuelle Orientierung, sozioökonomischen Hinter-
grund, Qualifikationen, Sprache, Religion und ethnische 
Zugehörigkeit. Die Ursachen wie die Folgen der Staatenlo-
sigkeit können jedoch nur angegangen werden, wenn die 
unterschiedlichen Identitäten und Erfahrungen der Be-
troffenen berücksichtigt werden. Alles andere zeigt ledig-
lich, dass die Zusammenhänge zwischen Staatenlosigkeit 
auf der einen Seite und Rassismus oder Patriarchat sowie 
weiteren Formen der Unterdrückung auf der anderen nur 
unzureichend verstanden wurden. Dadurch erscheint die 
Staatenlosigkeit allzu oft als ein bloßes Nischenthema. 

Noch immer werden auf dem ganzen Kontinent Kin-
der in die Staatenlosigkeit hineingeboren. Laut einer Un-
tersuchung des ENS weist die Gesetzgebung in der Hälfte 
der europäischen Länder Lücken auf. Nur Norwegen und 
Albanien haben in jüngerer Zeit Reformen umgesetzt. Das 
aber bedeutet, dass immer noch Tausende von Kindern 
in Europa staatenlos geboren werden. Nur elf europäische 
Staaten haben Verfahren zur Identifizierung von Staaten-
losen, um ihnen daraufhin Rechte zu gewähren. Viele Be-
troffene befinden sich daher in einem rechtlichen Schwe-
bezustand: Sie haben keine Möglichkeit, ihren Aufenthalt 

zu legalisieren, und wenn sie in ein anderes Land ziehen, 
riskieren sie Verelendung oder gar ihre Festnahme. Au-
ßerdem sind viele Tausende von Geflüchteten in Europa 
staatenlos, aber Asylrecht und -politik werden dieser Her-
ausforderung nicht gerecht. 

Wenn die Staatenlosigkeit in Europa beendet werden 
soll, müssen neue Koalitionen geschaffen werden, die 
auch staatenlose Menschen einschließen. Auch müssen 
Gesetzgebung, Politik und Praxis überwacht werden, um 
die Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen. Immerhin 
sind im vergangenen Jahrzehnt einige Fortschritte erzielt 
worden. Sieben europäische Staaten sind den Überein-
kommen über Staatenlosigkeit beigetreten, neun haben 
Gesetze reformiert, um Staatenlosen Schutz zu gewähren 
oder Staatenlosigkeit zu verhindern. Die EU und der Eu-
roparat haben politische Zusagen gemacht. Aber es muss 
noch viel mehr geschehen – und zwar schnell –, wenn Eu-
ropa die Geißel der Staatenlosigkeit abschütteln will. 

Bisher sind Versuche einer einheitlichen 
Staatenlosigkeitspolitik in Europa und sogar in 

der Europäischen Union gescheitert

POLITIK IM VERGLEICH 
Besser oder schlechter für Staatenlose? Gesetzliche Vorschriften und behördliches Handeln in 24 europäischen Ländern, 
aus dem Staatenlosigkeits-Index des „European Network on Statelessness“, Auswahl, 2020
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D ie Rechte und der Status von Staatenlosen werden 
im Wesentlichen durch zwei internationale Kon-
ventionen geregelt: das Übereinkommen über die 

Rechtsstellung der Staatenlosen von 1954 und das Über-
einkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit von 
1961. Das Übereinkommen von 1954 defi niert eine Person 
als staatenlos, wenn „kein Staat [sie] aufgrund seines 
Rechtes als Staatsangehörigen ansieht“. Staatenlosigkeit 
ist defi niert als ein Rechtsstatus, der von den Gesetzen 
und Vorschriften der einzelnen Staaten abhängt. Staats-
angehörigkeit und Staatenlosigkeit sind demnach also 
zwei rechtliche Konzepte, die einander spiegelbildlich 
gegenüberstehen. Weder die internationale Gemeinschaft 
noch die Vereinten Nationen können einer Person eine 
bestimmte Staatsangehörigkeit zuerkennen; nur Staaten 
haben diese Befugnis. Die Defi nition impliziert auch, dass 
der Staat über die Nationalität einer Person entscheidet 
und nicht diese Person selbst. 

Entscheidend ist aber stets die tatsächliche Anwen-
dung eines Gesetzes, nicht nur sein Wortlaut. So können 
einzelne staatliche Behörden Bestimmungen in ihrem 
Staatsangehörigkeitsrecht in einer Weise anwenden, die 
nicht dem Wortlaut des Gesetzes entsprechen. Sie tun dies 
beispielsweise aus Gründen rassistischer, ethnischer, re-
ligiöser oder politischer Diskriminierung. Bei der Bestim-
mung der Staatsangehörigkeit einer Person muss daher 
die tatsächliche Praxis mit beachtet werden. Darüber hin-
aus weist die Formulierung im Übereinkommen, dass ein 
Staat die Person „als Staatsangehörigen ansieht“, darauf 
hin, dass eine staatliche Stelle konkret über die Staatsan-

KONVENTIONEN

PAPIER MACHT 
UNGEDULDIG
Staaten gewähren Personen ihre 
Staatsangehörigkeit, aber sie folgen dabei 
unterschiedlichen Regeln. Zudem wenden 
sie diese Regeln mitunter in einer Weise 
an, die manche Menschen zu Staatenlosen 
macht. Das Völkerrecht hat versucht, 
die Lücken zu schließen, aber weniger als 
die Hälft e der Länder der Welt hat sich 
diesem Vorhaben angeschlossen. 

45 Staaten, die meisten davon in Asien, 
beteiligen sich noch an keinerlei internationalen 

Verträgen zum Schutz von Staatenlosen

DIE STAATLICHE SEITE DER STAATENLOSIGKEIT
Mitgliedsländer der Vereinten Nationen, 
die die bedeutendsten internationalen Abkommen 
zum Schutz von Staatenlosen unterzeichnet 
haben, und Länder, die mit neuen Initiativen 
das Schicksal von Staatenlosen verbessern wollen 
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Staaten haben unterzeichnet:

Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 
(erkennt Rechte und Schutz von Geflüchteten an, erfasst aber 
nicht alle Staatenlosen)

Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1967 
(hebt Begrenzungen auf die Zeit vor 1951 und auf Europa auf)

 beide    nur das Protokoll 

 zusätzlich: Übereinkommen über die Rechtsstellung der 
 Staatenlosen von 1954 (definiert Staatenlosigkeit als Status,  
 erkennt besondere Schutzbedürftigkeit als Ausländer*in an)

 Madagaskar: unterzeichnete nur das Abkommen von 1951
 Libyen: unterzeichnete nur das Übereinkommen von 1954
 Nichtunterzeichner
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AT Österreich
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 Herzegowina
BE Belgien
BG Bulgarien
BY  Belarus
CH Schweiz
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CZ Tschechien 
DE Deutschland
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FR Frankreich
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MT Malta
NL Niederlande
NO Norwegen
PL Polen

PT Portugal
RO Rumänien
RS Serbien
SE Schweden
SI Slowenien
SK Slowakei
SM San Marino
UA  Ukraine
VA  Vatikanstadt

Staaten haben zugesagt:

Selbstverpflichtungen auf dem 
hochrangigen Treffen beim UNHCR in Genf 
zur Halbzeit der IBelong-Kampagne 
gegen Staatenlosigkeit, 
Oktober 2019, Auswahl
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gehörigkeit einer Person entscheiden muss, bevor sie als 
staatenlos bezeichnet werden kann. 

Es wäre daher ein Fehler, von vornherein jede Person, 
die keine Geburtsurkunde oder keinen Personalausweis 
hat, als staatenlos zu betrachten. Denn in Wirklichkeit 
sind diese Personen zum größten Teil Staatsangehörige 
eines Landes, am häufigsten ihres Geburtslandes. Es mag 
sein, dass ihre Staatsangehörigkeit nicht geklärt ist oder 
sie von Staatenlosigkeit bedroht sind, aber rein rechtlich 
werden sie erst dann als staatenlos betrachtet, wenn 
eine Behörde des jeweiligen Staates ihnen die Staatsan-
gehörigkeit verweigert oder aberkannt hat und sofern sie 
keinen Anspruch auf eine andere Staatsangehörigkeit 
haben. Sofern in der Definition der Begriff Nationalität 
verwendet wird, sind Nationalität und Staatsbürgerschaft 
als gleichbedeutend zu betrachten. 

Zwar zählt das Übereinkommen von 1954 derzeit nur 
94 Vertragsstaaten, doch viele seiner Kernpunkte haben 
sich mittlerweile als Völkergewohnheitsrecht durchge-
setzt. Die Definition des Begriffs „Staatenlose*r“ kann 
daher als rechtlich bindend für alle Staaten angesehen 
werden, unabhängig von ihrem Beitritt zu diesem Über-
einkommen. Überdies garantiert das Übereinkommen 
Staatenlosen bestimmte Menschenrechte, etwa Religi-
onsfreiheit, den Zugang zu Gerichten, das Recht auf Ar-
beit und den Zugang zu öffentlicher Bildung. 

Allerdings sind diese Rechte zumeist als staatliche 
Verpflichtungen und nicht als individuelle Ansprüche 
konstruiert. Darüber hinaus bleibt das Schutzniveau des 
Übereinkommens von 1954 oft hinter den in späteren Ver-
trägen anerkannten Menschenrechten zurück, wie etwa 
den definierten Standards im Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte und im Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 
beide von 1966. Außerdem sind im Übereinkommen von 
1954 bestimmte Rechte an die Rechtmäßigkeit des Auf-
enthalts von Staatenlosen im Land geknüpft. Dennoch 
bleibt es das einzige Übereinkommen, das den Status von 

Staatenlosen weltweit regelt, den Begriff der Staatenlo-
sigkeit rechtlich definiert, grundlegende Menschenrechte 
für Staatenlose garantiert, die Staaten verpflichtet, ihnen 
Ausweispapiere und Reisedokumente auszustellen, und 
die Möglichkeit ihrer erleichterten und beschleunigten 
Einbürgerung vorsieht. Als solche spielt das Übereinkom-
men von 1954 weiterhin eine entscheidende Rolle für den 
Schutz von Staatenlosen. 

Mehrere internationale Menschenrechtsinstrumen-
te, allen voran die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte, schützen das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. 
Keines dieser Instrumente ist jedoch so konkret und un-
mittelbar anwendbar, dass es einen bestimmten Staat 
dazu verpflichten könnte, einer bestimmten Person ihre 
Staatsangehörigkeit zuzuerkennen. Diese Rechtslücke 
wurde durch das Übereinkommen zur Verminderung der 
Staatenlosigkeit von 1961 geschlossen. Es schreibt staat-
liche Pflichten fest, einer Person die Staatsangehörigkeit 
zu gewähren. 

Die Grundprinzipien des Übereinkommens von 1961 
haben als Ausgangspunkt erstens, dass ein Staat seine 
Staatsangehörigkeit einer auf seinem Hoheitsgebiet gebo-
renen Person, die ansonsten staatenlos wäre, gewähren 
soll. Und zweitens soll er das Gleiche im Fall einer nicht 
auf seinem Hoheitsgebiet geborenen Person tun, sofern 
ein Elternteil Staatsangehörige*r dieses Staates war und 
die Person ansonsten staatenlos wäre. Findelkinder soll-
ten die Staatsangehörigkeit des Staates erhalten, in dem 
sie gefunden werden. 

Darüber hinaus soll das Übereinkommen von 1961 
sicherstellen, dass der Verlust oder Entzug der Staats-
angehörigkeit nicht zu Staatenlosigkeit führt. Demnach 
darf ein Staat einer Person die Staatsangehörigkeit nicht 
entziehen, wenn sie ein solcher Entzug staatenlos ma-
chen würde. Eine Heirat oder eine Änderung des Perso-
nenstands darf nicht zum Verlust der Staatsangehörigkeit 
führen, wenn die betroffene Person dadurch staatenlos 
würde. Ehegatten und Kinder dürfen vom Verlust der 
Staatsangehörigkeit einer Person nur dann betroffen 
sein, wenn sie dadurch nicht staatenlos werden. Und 
nicht zuletzt darf die Aberkennung der Staatsangehö-
rigkeit niemals auf rassistischen, ethnischen, religiösen 
oder politischen Gründen beruhen. 

Das Übereinkommen von 1961 hat derzeit 75 Vertrags-
staaten. Obwohl die Zahl der Beitritte in den letzten Jah-
ren zugenommen hat, ist es noch ein weiter Weg bis zu 
einer universellen Anerkennung. Doch selbst wenn ein 
Staat nicht Vertragspartei ist, stellt das Instrument einen 
maßgeblichen Leitfaden dar, wie das Recht eines jeden 
Menschen auf eine Staatsangehörigkeit in der Praxis ge-
achtet, geschützt und umgesetzt werden kann. 

Der Vertrag verbietet politisch, rassistisch, 
ethnisch und religiös begründete Ausbürgerungen – 
und solche durch Gebietsänderungen

MEHR ODER WENIGER
Unterzeichner des UN-Übereinkommens 
zur Verminderung der Staatenlosigkeit 

 A
TL

A
S 

D
ER

 S
TA

AT
EN

LO
SE

N
 / U

N
 

Mitglieder jeweils zum 31. Dezember

5

105

1961/1962
Erstunterzeichner

37

107

1975 
bei Inkrafttreten

75

118

2019 
aktueller Stand

	Vertragspartei
	Nichtunterzeichner



ATLAS DER STAATENLOSEN 59

D as UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR, offiziell: 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen) ist vor allem für seine Arbeit mit 

Geflüchteten bekannt. Ein weiterer Auftrag der UN-Or-
ganisation lautet, staatenlose Menschen zu schützen 
und nach Lösungen für ihre Notlage zu suchen. Im Jahr 
2014 startete das UNHCR eine ehrgeizige Kampagne, die 
die Staatenlosigkeit bis 2024 beenden soll. Sie ist als IBe-
long-Kampagne – mit vorangestelltem Hashtag als #IBe-
long – bekannt. Zur Halbzeit ihrer zehnjährigen Mission 
hat sie das Bewusstsein für die Staatenlosigkeit geschärft. 
An Orten, an denen das Phänomen unerkannt und sogar 
der Begriff „Staatenlosigkeit“ unbekannt war, hat die 
Kampagne ein Bewusstsein für das Thema geschaffen 
und neue Impulse gegeben. 

Ganz besonders gilt dies für Afrika. Aber auch auf an-
deren Kontinenten gab es bemerkenswerte Fortschritte. 
Medien berichten zwar überwiegend darüber, wie sich die 
Lage Staatenloser – wie die der Rohingya in Myanmar –  
verschlechtert, oder sie zeigen auf, wo neue Probleme 
entstehen könnten, insbesondere in Indien. Dennoch 
verdienen die kleinen, aber wichtigen positiven Schrit-
te Anerkennung, die inzwischen Dutzende von Ländern 
unternommen haben. Mehrere Länder haben konkrete 
Maßnahmen für die verbleibenden Jahre der Kampagne 
zugesagt. Diese Selbstverpflichtungen versprechen er-
hebliche Fortschritte im Bemühen, die Staatenlosigkeit 
in den kommenden Jahren zu verringern oder sogar zu 
verhindern.

Um die jüngsten Erfolge würdigen zu können, ist es 
wichtig, die Ursachen von Staatenlosigkeit zu verste-
hen. Zu den Hauptursachen gehört die Staatennachfol-
ge: Wenn ein Staat aufgehört hat zu existieren und seine 
Nachfolger bestimmte Einwohner*innen nicht als ihre 
Bürger*innen anerkennen, kann dies zu Staatenlosigkeit 
führen. Darüber hinaus ist ein Grund für Staatenlosigkeit 
immer wieder eine offene Diskriminierung aufgrund von 

Geschlecht, ethnischer Herkunft oder Religion in den 
Staatsbürgerschaftsgesetzen, häufig kombiniert mit feh-
lendem oder mangelndem Schutz gegen Staatenlosigkeit.

Oft droht Menschen auch dann Staatenlosigkeit, wenn 
die Staatsangehörigkeitsgesetze auf einem sehr strengen 
Konzept von Staatsbürgerschaft durch Abstammung be-
ruhen. Menschen, deren Vorfahren vor Generationen 
eingewandert sind, haben oft die Verbindung zu ihren 
Herkunftsländern längst verloren, werden aber trotzdem 
nicht als Bürger*innen ihres Geburtslandes anerkannt. 
Des Weiteren kann ein mangelhaftes Meldewesen zu 
Staatenlosigkeit führen, vor allem, wenn Geburten nicht 
registriert oder beglaubigt werden. Dies gilt insbesondere 
für Angehörige von Minderheiten. In Geburtsurkunden 
werden der Geburtsort und die Abstammung einer Per-
son festgehalten, die beiden wichtigsten Fakten für den 
Anspruch auf Staatsbürgerschaft. Menschen ohne einen 
entsprechenden Nachweis stehen insbesondere dann vor 
Problemen, wenn sie anders als die Bevölkerungsmehr-
heit aussehen, ihre Sprache nicht sprechen oder einer an-
deren Religion angehören. 

Durch Reformen der Staatsbürgerschaftsgesetze und 
Verbesserungen im Meldewesen kann Staatenlosigkeit 
von vornherein verhindert werden. In beiden Bereichen 
gibt es Anlass für Optimismus. Seit Beginn der IBe-
long-Kampagne haben sieben Länder (Armenien, Est-
land, Island, Kuba, Lettland, Luxemburg und Tadschikis-
tan) gesetzliche Bestimmungen eingeführt, um den auf 
ihrem Territorium geborenen Kindern, die andernfalls 
staatenlos wären, die Staatsbürgerschaft zu gewähren. 
Zwei Länder (Kuba und Paraguay) haben Vorschriften 
erlassen, um auch im Ausland geborene Kinder, die an-
sonsten staatenlos wären, als Staatsbürger*innen anzu-
erkennen. Zwei weitere Staaten (Madagaskar und Sierra 
Leone) haben ihre Gesetze so reformiert, dass Frauen ih-
ren Kindern die Staatsangehörigkeit in der gleichen Weise 
verleihen können wie Männer. 

Weltweit gewähren jedoch rund 25 Staaten Müttern 
noch immer nicht das uneingeschränkte und gleiche 
Recht wie Vätern. Aber in einigen Ländern ist immerhin 
ein Reformprozess in Gang gekommen. Dies ist weitge-
hend den zivilgesellschaftlichen Organisationen vor Ort 
sowie einem internationalen Netzwerk von Nichtregie-
rungs- und UN-Organisationen zu verdanken, der Global 
Campaign for Equal Nationality Rights. Dass immer mehr 
Staaten das Übereinkommen zur Verminderung der Staa-
tenlosigkeit von 1961 unterzeichnen, ist jedes Mal ein wei-

IBELONG

KLEINE SCHRITTE 
RUND UM DIE WELT 
Staatenlosigkeit ist häufig unsichtbar. Sie 
betrifft Menschen, die nicht wählen  
können und die oft am Rande der Gesellschaft 
oder in abgelegenen Regionen leben. Eine 
Kampagne unter Leitung des UNHCR versucht, 
dies zu ändern, indem sie für das Thema 
sensibilisiert und auf Verbesserungen drängt. 
Hier werden ihre ersten Erfolge vorgestellt. 
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terer Antrieb für juristische Reformen. Das internationale 
Übereinkommen lag viele Jahre lang weitgehend unbe-
achtet in der Schublade. Bis 1990 hatten es nur 15 Staaten 
ratifiziert, doch 2020 waren es schon 75. Allein seit Beginn 
der IBelong-Kampagne haben 14 Staaten – Angola, Argen-
tinien, Belize, Burkina Faso, Chile, Guinea-Bissau, Haiti, 
Italien, Luxemburg, Mali, Nordmazedonien, Peru, Sierra 
Leone und Spanien – dieses Übereinkommen ratifiziert.

Zusätzlich zu den erwähnten erfreulichen Gesetzes-
reformen ist die Zahl der registrierten Geburten weltweit 
weiter gestiegen. Moderne Technik, aber auch bewährte 
Praktiken wie die direkte Meldung von Geburten durch 
die Krankenhäuser an die Standesämter haben hier ge-
holfen. Noch deutlich lückenhaft werden Geburten in 
den am wenigsten entwickelten Ländern registriert. In 
der Folge haben es die Menschen dort oft schwer, Aus-
weispapiere zu erhalten, die sie für Ausbildung, legale 
Beschäftigung und den Zugang zu staatlichen Leistungen 
so dringend benötigen. Mit der Verabschiedung der Agen-
da für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2015 erkannten 
alle UN-Mitgliedstaaten die Registrierung von Geburten 
und die Dokumentation der rechtlichen Identität als ent-
scheidende entwicklungspolitische Faktoren an. In Punkt 
16.9 der Ziele für nachhaltige Entwicklung verpflichteten 
sie sich, bis 2030 insbesondere durch die Registrierung 
der Geburten dafür zu sorgen, „dass alle Menschen eine 
rechtliche Identität haben“.

Neben den positiven Entwicklungen bei der Prävention 
hat auch die politische Bereitschaft vieler Staaten zuge-
nommen, das Problem der Staatenlosigkeit auf ihrem Ge-
biet zu lösen. Dies gilt ganz besonders für Zentralasien, 
wo die durch den Zerfall der Sowjetunion verursachte 
Staatenlosigkeit seit Jahrzehnten andauert:
•	� 2019 war Kirgisistan der erste Staat weltweit, der eine 

Klärung aller bekannten Fälle von Staatenlosigkeit auf 
seinem Territorium vermeldete. Der kirgisische Anwalt 
Asisbek Aschurow erhielt für seine juristische Beihilfe 
den Nansen-Flüchtlingspreis 2019 des UNHCR. Es war 
das erste Mal, dass dieser prestigeträchtige Preis für die 
Bemühungen um die Bekämpfung der Staatenlosigkeit 
verliehen wurde.   

•	� Usbekistan verabschiedete 2020 ein neues Gesetz, das 
etwa der Hälfte seiner staatenlosen Bevölkerung, schät-
zungsweise 50.000 Menschen, sofort die Staatsbürger-
schaft verleiht und das außerdem dazu beiträgt, die 
Situation weiterer Betroffener zu verbessern. 

•	� 2019 verabschiedete Tadschikistan ein Amnestiegesetz, 
das Personen ohne Papiere den Zugang zu Ausweispa-
pieren ermöglicht. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg 
zur Einbürgerung. 

Wichtige Maßnahmen zur Lösung des Problems wurden 
auch in Afrika ergriffen: 
•	� Kenia hat der bis dahin staatenlosen Minderheit der 

Makonde die Staatsangehörigkeit verliehen, indem es 

sie zur 43. offiziell anerkannten Volksgruppe des Lan-
des machte. Als Nächstes versprach die Regierung, die 
Staatsbürgerschaft der Schona anzuerkennen, einer 
weiteren Minderheitengruppe. Sie richtete überdies 
eine nationale Task Force ein mit dem Ziel, die Staaten-
losigkeit in Kenia endgültig zu überwinden. 

•	� Die Elfenbeinküste, die die höchste bekannte Zahl von 
Staatenlosen in Afrika verzeichnet, verabschiedete 
kürzlich einen nationalen Aktionsplan zur Beendigung 
der Staatenlosigkeit. Als erstes Land in Afrika beschloss 
die Elfenbeinküste im September 2020 ein formelles 
Verfahren zur Identifizierung und zum Schutz von Staa-
tenlosen. 

•	� Viele afrikanische Staaten verpflichteten sich 2019 
dazu, Studien zur Staatenlosigkeit durchzuführen, na-
tionale Aktionspläne zu verabschieden und mindestens 
einem der Übereinkommen über die Rechtsstellung der 
Staatenlosen von 1954 oder zur Verminderung der Staa-
tenlosigkeit von 1961 beizutreten. 

•	� Liberia und Eswatini, zwei der verbleibenden 25 Staa-
ten, die es Müttern nicht gestatten, in Gleichberechti-
gung mit den Vätern ihren Kindern die Staatsbürger-
schaft weiterzugeben, wollen dieses Problem vor Ablauf 
der IBelong-Kampagne in Angriff nehmen. 

Auch aus der Region Asien-Pazifik werden Fortschritte 
vermeldet: 
•	� Thailand, das mit über 440.000 eine der höchsten Zah-

len von Staatenlosen in Asien hat (darunter übrigens 
auch einige der 2018 spektakulär aus der Tham-Luang-
Höhle geretteten Jungen), unternimmt mutige Schritte, 
um allen Betroffenen die Staatsbürgerschaft zu ver-
leihen. Die Regierung ist die politische Verpflichtung 
eingegangen, bis 2024 eine vollständige Lösung für das 
Problem der Staatenlosigkeit zu finden. 

•	� Die Regierung Malaysias hat einen Fünfjahresplan ver-
abschiedet, der die Staatenlosigkeit von Menschen ta-
milischer Herkunft in ihrem Land beenden soll.

•	� Die Philippinen und Indonesien arbeiten zusammen, 
um für die Menschen eine Lösung zu finden, die zwar 
Verbindungen zu beiden Staaten haben, aber in keinem 
der beiden den Nachweis der Staatsangehörigkeit er-
bringen können. 

In Europa sind inzwischen fast alle Länder den beiden 
Übereinkommen zur Staatenlosigkeit beigetreten. Die 
Zahl der Staatenlosen in den baltischen Staaten, die 
höchste in Europa, ist rückläufig. Dies ist hauptsächlich 
den Reformen in Estland und Lettland zu verdanken, 
durch die Kinder von Staatenlosen bei der Geburt auto-
matisch die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes 
erhalten.

Viele Staaten Amerikas, darunter Argentinien, Brasi-
lien, Costa Rica, Ecuador, Panama, Paraguay und Urugu-
ay, haben seit Beginn der IBelong-Kampagne Verfahren 
eingeführt, die die Staatenlosigkeit erfassen. Diese Ver-
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fahren ähneln den Asylverfahren für Geflüchtete, kon-
zentrieren sich jedoch stärker darauf, Staatenlose bis zu 
ihrer Einbürgerung zu identifizieren und zu schützen. 
Kolumbien entschied sich, die Staatsbürgerschaft allen 
in einem bestimmten Zeitraum geborenen Kindern zu 
verleihen, deren Eltern als Geflüchtete aus Venezuela ge-
kommen sind. Dies ist eine erfreuliche Entwicklung, die 
Zehntausenden von Neugeborenen zugutekommt, deren 
rechtlicher Status andernfalls in der Schwebe geblieben 
wäre. Sie hätten sonst weder venezolanische Papiere er-
halten noch einen formalen Anspruch auf die kolumbia-
nische Staatsbürgerschaft gehabt. 

All das sind zweifellos bedeutende Verbesserungen 
im Vergleich zur Situation vor 2014. Gleichwohl sind 
noch große Herausforderungen zu bewältigen, neue 
kommen ständig hinzu. Dazu gehören Entwicklungen, 
wie sie etwa in Indien zu beobachten sind. Dort nimmt 
der Ethnonationalismus zu, und Menschen werden im-
mer häufiger vertrieben. Die Aberkennung der Staats-
bürgerschaft, die manche Regierungen als Maßnahme 
zur Terrorismusbekämpfung vorsehen, ist ebenfalls ein 
Grund zur Besorgnis. Solche Methoden können leicht 
missbraucht werden – vor allem, um Oppositionelle zu 
verfolgen oder andere, die bei den Machthaber*innen in 
Ungnade gefallen sind. Hoffnung macht jedoch, dass das 
Bewusstsein für das Problem der Staatenlosigkeit gestie-
gen ist, verbunden mit einem spürbar stärkeren politi-
schen Willen. 

Auch die Zivilgesellschaft erkennt in der Staatenlosig-
keit inzwischen ein wichtiges Thema im Zusammenhang 

mit dem Kampf für die Rechte von Frauen, Minderheiten 
und Kindern. Der Sonderbericht 2015 des UNHCR „I Am 
Here, I Belong: The Urgent Need to End Childhood Sta-
telessness“ (Ich bin hier, ich gehöre dazu: Die dringen-
de Notwendigkeit, der Staatenlosigkeit von Kindern ein 
Ende zu setzen) gab den Anstoß für eine Koalition aus 
Nichtregierungsorganisationen mit UNICEF und UNHCR  
namens „Every Child's Right to a Nationality“ (Das Recht 
eines jeden Kindes auf Staatsangehörigkeit). Diese Ko-
alition ist in 20 Staaten aktiv und wächst weiter. Der  
UNHCR-Bericht „This is Our Home: Stateless Minorities 
and Their Search for Citizenship“ (Dies ist unser Zuhau-
se: Staatenlose Minderheiten und ihre Suche nach der 
Staatsbürgerschaft) von 2017 lenkte weiteres Interesse auf 
das Thema, etwa das der Menschenrechtsorganisation 
Minority Rights Group und des UN-Sonderberichterstat-
ters für Minderheitenfragen. Im Jahr 2018 stand Staaten-
losigkeit zum ersten Mal im Mittelpunkt des UN-Forums 
für Minderheitenfragen.

Diese Entwicklungen sind äußerst begrüßenswert, 
denn Staatenlosigkeit wird jetzt auf gleicher Ebene mit 
anderen Formen der Ausgrenzung gesehen und bewertet. 
Der Kampf für Bürgerrechte für alle ist zum wesentlichen 
Teil des Kampfes für integrative und offene Gesellschaf-
ten geworden. 

Noch immer werden Frauen in 25 Staaten 
rund um die Welt daran gehindert, ihren Kindern 

ihre Staatsangehörigkeit zu übertragen

DISKRIMINIERTE MÜTTER
Länder, in denen Frauen ihre Staatsangehörigkeit nicht ohne Weiteres an ihre Kinder weitergeben können, 2020

	überhaupt nicht oder in nur sehr wenigen Ausnahmefällen
	schwerer, als dies Männern möglich ist 
	Restriktionen eingeschränkt, nur wenige Fälle von Staatenlosigkeit
	 formelle Diskriminierung in den letzten Jahren beseitigt
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